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19. Änderung (Entwurf Stand: Mai 2026) 

Auszug aus dem wirksamen Flächennutzungsplan mit Abgrenzung des Änderungsbereichs     M 1: 10.000 

 

 

 

 Verfahrensvermerke 
 
1)  Der Amtsausschuss hat am 07.10.2024 den Be-

schluss zur Aufstellung der 19. Änderung des Flä-
chennutzungsplans des Amtes Gransee und Ge-
meinden gefasst. Der Aufstellungsbeschluss wurde 
gemäß § 2 (1) BauGB ortsüblich bekannt gemacht. 

2)  Die für die Raumordnung und Landesplanung zuständige Behörde ist gemäß § 1 Abs. 4 BauGB 
beteiligt worden. 

3)  Die frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit über die allgemeinen Ziele und Zwecke sowie die 
voraussichtlichen Auswirkungen der Planung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB ist in der Zeit vom 
05.05.2025 bis zum 06.06.2025 durchgeführt worden. Der Öffentlichkeit wurde dabei Gelegenheit zur 
Erörterung und Äußerung gegeben. Die ortsübliche Bekanntmachung der frühzeitigen Öffentlich-
keitsbeteiligung ist gemäß Hauptsatzung Amt Gransee und Gemeinden am                  erfolgt.  

4)  Die von der Planung berührten Träger öffentlicher Belange wurden mit Schreiben vom 29.04.2025 gemäß 
§ 4 Abs. 1 BauGB frühzeitig über die Inhalte der 19. FNP-Änderung unterrichtet und um Äußerung auch 
im Hinblick auf den erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung gebeten.  

5)  Der Entwurf der 19. FNP-Änderung sowie die Begründung mit dem Umweltbericht und den wesentli-
chen, bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen wurden in der Zeit vom                   bis 
zum                   gemäß § 3 Abs. 2 BauGB im Internet veröffentlicht und öffentlich ausgelegt. 

6) Die von der Planung berührten Träger öffentlicher Belange sind mit Schreiben vom                  gemäß 
§ 4 Abs. 2 BauGB von der Auslegung des Entwurfs der 19. FNP-Änderung benachrichtigt worden 
und zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert worden.  

7)  Der Amtsausschuss hat die vorgebrachten Anregungen der Öffentlichkeit sowie die Stellungnahmen 
der Träger öffentlicher Belange und der amtsangehörigen Gemeinden zum Entwurf der 19. FNP-
Änderung (Stand:                    ) am                    geprüft sowie untereinander und gegeneinander ab-
gewogen. Das Ergebnis ist mitgeteilt worden.  

8)  Die 19. FNP-Änderung wurde am                     vom Amtsausschuss des Amtes „Gransee und Ge-
meinden“ beschlossen. Die Begründung und der Umweltbericht wurden gebilligt. 

9)  Die Genehmigung der 19. FNP-Änderung des Flächennutzungsplanes wurde durch die höhere Ver-
waltungsbehörde (Landkreis Oberhavel) mit Bescheid vom                     mit Auflagen / Nebenbe-
stimmungen / Hinweisen genehmigt (Az.:                                   ).   
Die Nebenbestimmungen wurden durch den Beschluss des Amtsausschusses des Amtes Gransee 
und Gemeinden vom ............................... erfüllt. Die Hinweise wurden beachtet. Dies wurde mit Be-
scheid der höheren Verwaltungsbehörde vom ......................... bestätigt (Az.:                                   ). 

10)  Die 19. FNP-Änderung und die Begründung und der Umweltbericht werden hiermit ausgefertigt und 
sind Bestandteil des rechtskräftigen Flächennutzungsplans des Amtes „Gransee und Gemeinden“. 

11)  Die Erteilung der Genehmigung der 19. Änderung des Flächennutzungsplanes sowie die Stelle, bei 
der der Plan auf Dauer während der Dienststunden von jedermann eingesehen werden kann und 
über den Inhalt Auskunft zu erhalten ist, sind durch Veröffentlichungen im Amtsblatt des Amtes 
„Gransee und Gemeinden“ vom                        ortsüblich bekannt gemacht worden. In der Bekannt-
machung ist auf die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften und von 
Mängeln der Abwägung sowie auf die Rechtsfolgen und weiter auf die Fälligkeit und das Erlöschen 
von Entschädigungsansprüchen hingewiesen worden. Die 19. Änderung des Flächennutzungsplanes 
ist am                         wirksam geworden. 

 
 
 
 

  

Gransee, den ...................................... (Siegel)     Amtsdirektor 
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